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NOTIZ ZUM"ABSCHEIDT1 . . . SO WEGEN DER PFRUENDTEN, UND CORGRICHTS
[=EHEGERICHT] , PRIESTERN [=GEISTLICHEN] UND PRAEDICANTEN JM
RHYNTALL VORUBERGANGEN. "

"Vzn CathoLei ahm Jm Rynthat i>oZZ.<mdt die. Cath . gehanten [deA 1/ dm Rhedntcut
1

tie.g . kath . ÖAte] den eydt geben . "
3

"Diser Abscheidt findt sich Zwar nit woll aber die Jnstruction [Luzerns ] ,

welche alt Schultheiss [und derzeitiger Tagsatzungsgesandter ] Hanss G ol¬

de r e n uf selbigen Tag erteilt worden . Die vermag des letzten Punctens

halber [ : ]

Das den [Land - ] Vögten und Amptslüthen [ im Rheintal] s so noch des wahren alten

glaübenss sint } sollen die Pötten der 5 [ reg . kath . ] Orten den Eydt geben.

Und hsy eröffnung der antworten , sollen die 5 Ort auch allweg einen by dero

von Zürich Poten haben . "

1 ) s . mutatis mutandis AH 78/64 Anm. 1
2 ) Diese Randglosse dürfte der Zuger Ammann Beat  II . Zurlauben 1632 in

Zusammenhang mit dem Matrimonial - und Kollaturstreit im Thurgau und Rhein¬
tal geschrieben haben , s . auch AH 78/64 - 69K und 69M- 80C.

Auszug , von der gleichen Hand wie AH 78/69K AH 78 , 220
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